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In der Deutschen Demokratischen Republik sind die 
Grundlagen des Sozialismus im wesentlichen geschaf
fen. Nunmehr erfordert die Lösung der vom V. Par
teitag dem Staatsapparat als dem Hauptinstrument 
des sozialistischen Aufbaus gestellten neuen, höheren 
Aufgaben auch eine diesen Aufgaben entsprechende 
höhere Qualität der Arbeit aller Staatsorgane und die 
maximale Entfaltung und Nutzbarmachung aller 
schöpferischen Kräfte unseres Volkes. „Alle Schran
ken müssen niedergerissen werden, die die Massen 
vom Wissen um die Entwicklung der Gesellschaft 
und Natur trennen. Der ganze Reichtum des Wissens 
ist in die Massen zu tragen, damit sie in der Lage 
sind, die politische Macht auszuüben, d. h., den 
Übergang zur sozialistischen Gesellschaft zu voll
ziehen und so die revolutionäre Umgestaltung der 
Gesellschaft und damit auch der Menschen selbst 
durchführen zu können .. ,“1

Wer als Mitarbeiter des Staatsapparats glaubt, seine 
Aufgaben fern vom Leben, von der Produktion, von 
den Massen der Werktätigen durch „Nur-Verwalten“ 
erfüllen zu können, befindet sich mit seiner Arbeit im 
Widerspruch zu der ständig vorwärtsdrängenden 
ökonomischen und politischen Entwicklung und wird 
zum Hindernis. Er vermag mit seinem bürokratischen 
Verhalten die große und bewußte Bereitschaft unserer 
Werktätigen zur Lösung der im Einklang mit ihren 
eigenen Interessen stehenden staatlichen und gesell
schaftlichen Aufgaben nicht zu erschließen und ihrer 
Initiative Raum zu geben.

Die Forderung nach einer höheren Qualität der Ar
beit, nach einem neuen Arbeitsstil gilt in vollem Um
fang auch für alle Justizorgane. Ohne neuen Arbeits
stil, ohne insbesondere eine weitere Verbesserung der 
Rechtsprechung in der Weise, daß sie mit jeder Ent
scheidung unmittelbar und wirksam zum Sieg des 
Sozialismus beiträgt, ist eine Entwicklung zu wahr
haft sozialistischen Gerichten nicht denkbar. Zwar 
unterscheiden sich unsere Gerichte bereits in ihrer 
gesamten Arbeitsweise und ihrer Rechtsprechung von 
denen des alten, kapitalistischen Deutschlands, und 
unsere Richter und Schöffen sind der Arbeiterklasse 
ergebene, dem Staat der Arbeiter und Bauern ver
bundene Menschen. Aber sozialistische Gerichte, die 
dieser Bezeichnung in vollem Umfang gerecht werden, 
setzen die Entwicklung zu einer neuen, qualitativ 
höheren Stufe voraus. Dazu ist erforderlich, daß alte, 
eingefahrene Geleise in der Arbeit verlassen werden. 
Den Sozialismus kann man nur mit einer den sozia
listischen Verhältnissen entsprechenden Arbeitsweise 
aufbauen. Der dem bürgerlichen Staat grundsätzlich 
entgegengesetzte Klasseninhalt des sozialistischen 
Staates ermöglicht und erfordert, daß die beim Auf
bau des Sozialismus als Verbrechen auf tretenden 
Widersprüche auch auf sozialistische Weise gelöst 
werden.

K r u t z s c h  und H u g o t haben bereits darauf hin
gewiesen, daß die Forderung nach einer neuen Qua
lität der Arbeit auf dem Gebiet der Strafrecht
sprechung durch die Einführung der neuen Strafarten, 
der bedingten Verurteilung und des öffentlichen 
Tadels, besonders augenfällig in Erscheinung tritt.1 2 
Sie haben die hierbei neu auftauchenden Probleme 
behandelt und dabei u. a. festgestellt, daß es, um 
diese neuen Strafarten voll wirksam werden zu las
sen, zu den wichtigsten Aufgaben der Justizorgane 
gehört, durch eigene Maßnahmen die Einheit von 
staatlicher und gesellschaftlicher Erziehung sicherzu
stellen. Die Gerichte müssen erkennen, daß sich der 
Arbeiter-und-Bauern-Staat, weil er tief in den Volks
massen verwurzelt ist, in seiner g e s a m t e n  Politik, 
also auch in seiner g e s a m t e n  Strafpolitik, auf

1 Walter Ulbricht auf der Staats- und rechtswissenschaft
lichen Konferenz am 2. und 3. April 1958, NJ 1958 S. 259.
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deren aktive Mitarbeit stützen kann und muß. Sie 
müssen daher, um wahrhaft sozialistische Gerichte zu 
sein, a l l e  ihre Aufgaben auf sozialistische Weise 
lösen, sie müssen einen engeren Kontakt mit den 
Massen hersteilen und durch körperliche Arbeit und 
Arbeit an der Basis die Aktivität der Werktätigen 
entwickeln und sich ihre Erfahrungen zunutze machen.

Vor allem muß die überall spürbare Bereitschaft 
zur gesellschaftlichen Erziehung straffällig Geworde
ner, zur bewußten kameradschaftlichen Hilfe geför
dert werden, die nicht bagatellisiert, auch nicht „über
wacht“, sondern mit Ernst und Verantwortungs
bewußtsein deren Erziehung zu Recht und Moral be
wußt achtenden Bürgern im Auge hat. Jedes Ver
brechen, jeder Verstoß gegen die sozialistische Ge
setzlichkeit muß daher vor allem in dem Betrieb, der 
LPG oder der Institution, in der der Rechtsbrecher 
arbeitet und bekannt ist, erörtert werden. Die scharfe 
Kritik seiner Arbeitskollegen hilft ihm oft, den rich
tigen Weg zu finden. Sie verstärkt die erzieherische 
Wirkung des Urteils ganz erheblich und schafft eine 
Atmosphäre, in der jeder spürt, daß Verstöße gegen 
die Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens 
von der gesamten Gesellschaft verurteilt werden. 
Wenn erreicht wird, daß sich bei jedem Verstoß die 
öffentliche Meinung einschaltet, dann ist das ein 
Faktor, dessen Bedeutung für die Verhütung von Ver
brechen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 
Ausgehend von der Feststellung, „daß das soziali
stische Recht ein wichtiges Mittel zur Entwicklung 
und Festigung des sozialistischen Bewußtseins der 
Bürger ist“3, müssen sich insbesondere die Organe, 
deren Hauptaufgabe die Durchsetzung unseres sozia
listischen Rechts ist, die Frage vorlegen, ob ihre Tätig
keit die maximale Wirkung in dieser Richtung erzielt.

Um festzustellen, inwieweit die Arbeit unserer 
Strafverfolgungsorgane diesen Anforderungen gerecht 
wird, überprüfte eine Brigade aus Mitarbeitern zen
traler Stellen der Strafverfolgungsorgane die Arbeit 
in einigen Bezirken und Kreisen. Im folgenden sollen 
die dabei im Bezirk Dresden, insbesondere im Kreis 
Riesa, getroffenen Feststellungen und die sich daraus 
ergebenden Erfahrungen ausgewertet werden.

Nachdem die Brigade bei der Kreisstaatsanwaltschaft 
und dem Kreisgericht festgestellt hatte, wieviel und 
welche Strafverfahren gegen Angehörige der beiden gro
ßen Schwerpunktbetriebe des Kreises Riesa — der Stahl
werke Riesa und Gröditz — durchgeführt wurden, sind 
in den Betrieben selbst Feststellungen darüber ge
troffen worden, in welcher Weise und in welchem 
Umfang diese Strafverfahren Anlaß gewesen sind, 
einen über die gerichtliche Hauptverhandlung hinaus
gehenden erzieherischen Einfluß durch den Betrieb, 
die gesellschaftlichen Organisationen und unmittelbar 
durch die Werktätigen selbst auf den Rechtsbrecher 
auszulösen. Die Untersuchung erstreckte sich auch 
darauf, welche Resonanz die Entscheidung im Lebens
kreis des Täters gefunden hat, d. h., ob sie zur Ent
wicklung und Festigung des sozialistischen Bewußt
seins auch bei anderen Menschen beigetragen hat. In 
Aussprachen mit der Kaderabteilung, den zentralen 
und Abteilungsorganisationen von Partei und Gewerk
schaft sowie mit den Arbeitern aus der Umgebung 
der straffällig gewordenen Betriebsangehörigen wurde 
— unabhängig davon, ob die Verfahren eingestellt 
oder durch Anwendung der neuen Strafarten, durch 
Ausspruch von Geld- oder Freiheitsstrafen abgeschlos
sen worden waren — festgestellt, daß die Entschei
dungen nur in ganz geringem Umfang überhaupt 
bekannt geworden sind. Im Stahlwerk Gröditz z. B. 
waren die verantwortlichen Genossen der BPO sowie

3 Walter Ulbricht, Der Kampf um den Frieden, für den Sieg 
des Sozialismus, für die nationale Wiedergeburt Deutschlands 
als friedliebender, demokratischer Staat — Referat und 
Schlußwort auf dem V. Parteitag der SED, Dletz Verlag, Ber
lin 1958, S. 31.
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